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Die Landeshauptstadt Dresden als untere Wasserbehörde beabsichtigt, 

gemäß § 93 Absatz 1 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) eine 

Gewässerschau am Koitschgraben und Leubnitzbach sowie den Zu-

läufen Britschengraben, Keulgraben und Zauchgraben im Abschnitt 

zwischen der A17 (Nöthnitzgrund) und dem Heizwerk Reick (Liebstädter 

Straße) durchzuführen.

Angeschaut werden der Zustand der Gewässer, der Gewässerrand-

streifen, der ggf. vorhandenen Hochwasserschutzanlagen und der 

Überschwemmungsgebiete. Außerdem wird der ordnungsgemäße 

Zustand von Benutzungsanlagen und von Anlagen in, an, unter und 

über dem Gewässer kontrolliert.

Bei der Gewässerschau müssen auch private Grundstücke betreten 

werden. Gemäß § 107 Absatz 1 des SächsWG in Verbindung mit § 93 

Absatz 2 Satz 3 des SächsWG sind die Bediensteten und Beauft ragten 

der Wasserbehörden befugt, zur Durchführung ihrer Aufgaben Grund-

stücke zu betreten. Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten haben 

die nach dem SächsWG erlaubnis- oder anzeigepflichtigen Anlagen und 

die damit zusammenhängenden Einrichtungen zugänglich zu machen. 

Weiterhin sind sie verpflichtet, Aufkünft e zu erteilen und Prüfungen 

sowie Probenahmen zu dulden.

Die Gewässerschau wird stattfinden am: 

27. März 2025, ab 9 Uhr bis ca. 15 Uhr

Treff punkt: Heiligenbornweg auf Höhe Quelle „Heiliger Born“

Bei schlechter Witterung, Hochwasser oder geschlossener Schnee-

decke wird die Gewässerschau verschoben. Die Entscheidung, ob die 

Gewässerschau stattfindet, kann am Vortag erfragt werden (Telefon-

nummer: (03 51) 4 88 62 72).

Eigentümer und Anlieger des Gewässers, die zur Benutzung des Ge-

wässers Berechtigten, Fischereiausübungsberechtigte, die Katastro-

phenschutzbehörde und die nach Sächsischem Naturschutzgesetz 

anerkannten Verbände können an der Gewässerschau teilnehmen.
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